
MA 50 – Info-WBH Erreichbarkeit: Linie U4, U6 Magistratsabteilung 50 - Wohnbeihilfe 
Ausgabe April 2012 Station Spittelau 



MA 50 – Info-WBH Seite 2 Magistratsabteilung 50 - Wohnbeihilfe 
Ausgabe April  2012 

WER KANN EINEN ANTRAG STELLEN? 
 
Bisher konnten nur solche Wiener Haushalte Wohnbeihilfe erhalten, deren Wohnhaus mit öffentlichen 
Mitteln errichtet oder saniert worden ist. Durch die Einführung der Allgemeinen Wohnbeihilfe sollen 
zukünftig auch jene MieterInnen finanziell unterstützt werden, die in ungeförderten Wohnungen leben. 
Diese Unterstützung soll InländerInnen und auch AusländerInnen, die sich seit mindestens 5 Jahren 
legal in Österreich aufhalten, zukommen. Wohnbeihilfe kann nur für eine Wohnung gewährt werden, 
in der sich WohnbeihilfenempfängerInnen und die Angehörigen regelmäßig aufhalten. 
Das bedeutet, dass auch im Falle einer Wohngemeinschaft um Beihilfe angesucht werden kann; da-
für sind ebenfalls die angeführten Formulare zu verwenden. 
 
Die folgenden Ausführungen haben grundsätzlich für alle AntragstellerInnen Gültigkeit, die sich um 
eine Wohnbeihilfe bemühen. 
 
Sollten bestimmte Ausführungen nur einen der drei folgenden Bereiche betreffen, sind sie wie folgt 
markiert: 
 

⇒  Wohnbeihilfe für mit öffentlichen Mitteln errichtete Wohnungen 

⊗   Wohnbeihilfe für mit öffentlichen Mitteln sanierte Wohnhausanlagen und Wohnungen  

∇ Allgemeine Wohnbeihilfe für ungeförderte Wohnungen 

 
Sollte die Allgemeine Wohnbeihilfe höher sein als die Wohnbeihilfe im geförderten Bereich, erhalten 
Sie die Allgemeine Wohnbeihilfe. 
 
 
Ob Sie eine Wohnbeihilfe bekommen, hängt in erster Linie ab von:  
 
Haushaltsgröße 
Haushaltseinkommen 
Wohnungsgröße und 
Wohnungsaufwand 
 
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie ab Seite 7. 
 
 
AntragstellerIn kann jemand nur sein, wenn auf diesen Namen der Mietvertrag (bei Mietwohnungen), 
der Nutzungsvertrag (bei Genossenschaftswohnungen) oder  der Kaufvertrag (bei Eigentumswoh-
nungen) lautet. Die Verträge müssen beim Finanzamt vergebührt worden sein. 

 
KEINEN ANSPRUCH AUF WOHNBEIHILFE HABEN: 
 
− EigentümerInnen von ungeförderten Wohnungen oder von Eigenheimen sowie von mit öffentlichen 

Mitteln sanierten Wohnungen 
 
− BewohnerInnen von Heimplätzen und von Wohnungen, die wie Heimplätze gefördert wurden 
− Nutzungsberechtigte von Kleingartenwohnhäusern  
− MieterInnen, die selbst (Mit)EigentümerInnen der Liegenschaft sind, sowie MieterInnen, die in ei-

nem Naheverhältnis zum/zur VermieterIn einer ungeförderten Wohnung stehen. Nahe stehende 
Personen sind in der Regel der/die Ehegatte/gattin, der/die eingetragene 

− Partner/in, (Enkel)Kinder, der/die Lebensgefährte/gefährtin, (Groß-, Schwieger-)Eltern, Geschwis-
ter, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, Schwager und Schwägerin. 

 
− AusländerInnen, die sich weniger als 5 Jahre legal in Österreich aufhalten (bei mit öffentlichen Mit-

teln durchgeführte Sanierungsarbeiten reicht hingegen der Besitz einer Beschäftigungsbewilligung 
oder eines Befreiungsscheines nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz aus). 
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A C H T U N G !  
GILT NUR BEI BEZUG EINER BEDARFSORIENTIERTEN MINDESTSICHERUNG  
(NACH DEM WIENER MINDESTSICHERUNGSGESETZ): 
 
Sollte Ihnen eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung derzeit oder zukünftig gewährt werden, kann es 
zu einer Kürzung oder Einstellung der Wohnbeihilfe kommen, da ein Teil der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung zur Deckung des Wohnbedarfs zu verwenden ist. 
 
Um feststellen zu können, ob die Wohnbeihilfe zu kürzen oder einzustellen ist, müssen Sie der 
Wohnbeihilfestelle auch Ihre Bruttomiete (Hauptmiete zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer) 
nachweisen. 
 
Eine Kürzung bzw. Einstellung wird immer dann notwendig sein, wenn die Wohnbeihilfe und die nach 
dem Wiener Mindestsicherungsgesetz zur Deckung des Wohnbedarfs gewidmete Beihilfe den Brut-
tomietzins (auf Basis der tatsächlichen – unabhängig von der angemessenen Wohnnutzfläche) über-
schreitet (§§ 20 Abs. 6 oder 61 Abs. 4 WWFSG 1989). 
 
Beispiel: 
Ein Personen-Haushalt; 32,84 m2, Gemeinde Wien-Wohnung 
Hauptmiete zzgl. Betriebskosten und Umsatzsteuer 232,00 Euro 
Wohnbeihilfe - 83,41 Euro 
fixer Grundbetrag für Wohnbedarf (Wr. Mindestsicherungsgesetz) - 193,32 Euro 
notwendige Wohnbeihilfe – Reduktion 44,73 Euro 
 
Beihilfen im Wege der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (auch Ergänzungsbeihilfen) sind mit ent-
sprechenden Belegen nachzuweisen! 
 
 
 
WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR DIE EINREICHUNG NOTWENDIG? 
 
- Antragsformular (SD 103) 
 
- Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass der Antrag stellenden Person (AusländerInnen haben 

für die letzten 5 Jahre eine Aufenthaltsbewilligung für Österreich nachzuweisen; bei mit öffentlichen 
Mitteln durchgeführten Sanierungsarbeiten reicht bereits das Vorliegen einer Beschäftigungsbewilli-
gung oder eines Befreiungsscheines aus) 

 
- Nachweis aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
  (Meldenachweise, Geburtsurkunden, gegebenenfalls Heiratsurkunde) 
 
- Einkommensnachweise der im gemeinsamen Haushalt lebenden erwerbstätigen                    
  Personen, also u.a. auch von LebenspartnerInnen sowie von Lehrlingen (SD 74); fallweise       SD 

340 
 
- Erklärung über weitere Einkommen (SD 111) 

 
zusätzlich nur bei Gemeindewohnungen: 
 
- Mietvertrag 
- Zahlschein bzw. Kontoauszug über Bezahlung der Miete 
 
zusätzlich nur bei sonstigen Miet-, Genossenschafts- und Eigentums-wohnungen: 
 
- Miet-, Nutzungs-, Kauf- oder Vorvertrag mit Unterschriften, Datum und Stampiglie  
 
⇒ - Bestätigung des Wohnungsaufwandes (SD 120 für gefördert errichtete Wohnungen, 
∇ - SD 222 für ungeförderte bzw. nicht mehr geförderte Wohnungen) 
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 Bestätigung über die Bruttomiete: 
Hauptmiete zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer (gilt nur bei Bezug einer 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung nach dem Wiener Mindestsicherungsgesetz) 
 

 Grundbuchsauszug bei Eigentumswohnungen 
 
 
⊗ zusätzlich nur bei erhöhter Miete für mit öffentlichen Mitteln sanierten Gebäuden 

und Wohnungen: 
 

- Bestätigung der von der Hausverwaltung monatlich auf die Antrag stellende Person 
überwälzten hausseitigen oder wohnungsseitigen Sanierungskosten  
(SD 222) 

 
- Bescheid über die erhaltene Mietzinsbeihilfe gem. § 107 Einkommenssteuergesetz 

1988 
 
⊗ zusätzlich nur bei mit öffentlichen Mitteln durchgeführten Einzel-

wohnungsverbesserungen, die zur Anhebung der Ausstattungskategorie führten: 
 

- Endabrechnungsbestätigung, ausgestellt von der MA 50 
 
- Kreditvertrag mit endgültiger Rate 

 
- Bestätigung der Hausverwaltung über Nutzfläche und Mietbeginn (SD 222) 
 

 
 
W I C H T I G !   
Kategorie anhebende Maßnahmen sind: der Einbau eines WC´s, eines Bades, einer Etagenheizung, 
der Fernwärmeanschluss. 
 
Keine Kategorie anhebende Maßnahmen sind: Fenstersanierung, Erneuerung des Fußbodens, Er-
neuerung vorhandener Sanitär- und Heizungsanlagen.  
 
 
A C H T U N G !  
Alle angeführten Drucksorten (SD...) finden Sie im Formularteil dieser Broschüre. Bei zusätzlichem 
Bedarf liegen diese in den einzelnen Wohnbeihilfestellen, in den Bezirksämtern, sowie beim Bürger-
dienst auf.  

Sie können aber auch kopiert verwendet oder aus dem Internet ausgedruckt werden. 
http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/wohnbeihilfe/ 

Qualitativ hochwertige Kopien von Originalurkunden werden akzeptiert. Gerichtlich erstellte Entschei-
dungsgrundlagen wie Scheidungsurteile oder Vergleichsausfertigungen sind immer in Original und 
Kopien vorzulegen. 
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WO KANN EINGEREICHT WERDEN? 
 
Sie können Ihren Antrag in einer auf Seite 1 angeführten Stelle oder in Wien 19,  
 

Heiligenstädter Straße 31 / Stiege 3 
Ebene 2 für die Bezirke 1 bis 15 
Ebene 3 für die Bezirke 16 bis 23 
1190 Wien 
 
Telefon: +43 (1) 4000 74880 Durchwahl 
FAX:  +43 (1) 4000 99 74896 
 
Erreichbarkeit: 
U-Bahn-Linien U4, U6 - Station Spittelau, 
Straßenbahnlinien 37, 38, D,  
Autobuslinien 35 A, 37 A 

 
oder auf dem Postweg oder per Telefax einbringen. 
 

Parteienverkehr: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr,  
an Donnerstagen zusätzlich noch von 15.30 bis 17.30 Uhr. 

 
Auf Grund des starken Parteienandranges wird Ihnen empfohlen, vormittags bis spätestens 
um 11 Uhr, Donnerstag nachmittags bis 17 Uhr zu kommen, nur dann können Sie auch damit 
rechnen, bis 13 Uhr bzw. donnerstags bis 17.30 Uhr aufgerufen zu werden. 
 
 
 
WANN KANN EINGEREICHT WERDEN? 
 
Nachdem der Miet-, Nutzungs- oder Kaufvertrag abgeschlossen wurde, die Meldung in der Wohnung 
erfolgt ist und der laufende Mietzins bzw. das Nutzungsentgelt oder die Kreditrate entrichtet wird.  
 
⊗ Bei gefördert sanierten Wohnhausanlagen und Wohnungen erst dann, wenn eine Förderungs-
zusicherung vorliegt und die Begleichung der Sanierungskosten in erhöhten Hauptmietzinsen vorge-
schrieben wird. 
 
 
BEGINN UND DAUER DER WOHNBEIHILFE: 
 
Wurde der Antrag bis zum 15. des laufenden Monats gestellt (Werktag), erfolgt die Gewährung der 
Beihilfe rückwirkend ab 1. des Monats dann, wenn auch der Mietvertrag mit dem Monatsersten abge-
schlossen wurde. 
 
Die Wohnbeihilfe wird höchstens jeweils auf zwei Jahre gewährt; bei Bezug von Arbeitslosenentgelt, 
Krankengeld etc. wird die Beihilfe für einen kürzeren Zeitraum gewährt.  
 
 
W I C H T I G !  
Wenn Sie mit der Bezahlung Ihres monatlichen Mietzinses in Verzug geraten sind, können Sie trotz-
dem um Wohnbeihilfe ansuchen, diese wird aber, solange ein Rückstand besteht, direkt an die Haus-
verwaltung angewiesen. 
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NACHREICHUNG VON FEHLENDEN BELEGEN: 
 
Sollten Sie bei der Antragstellung nicht alle notwendigen Unterlagen vorlegen können, wird Ihnen die 
Möglichkeit gegeben, bis zu einem bestimmten Termin die fehlenden Belege nachzureichen. Können 
Sie diesen Termin nicht einhalten, sollten Sie sofort mit der Magistratsabteilung 50 Verbindung auf-
nehmen, damit dieser Termin verlängert wird, da andernfalls Ihr Antrag wegen Nichterbringung der 
notwendigen Unterlagen leider abgewiesen werden müsste. Ihr Antrag könnte dann frühestens ab 
dem Zeitpunkt gelten, an dem Sie die erforderlichen Belege nachgereicht haben. 
 
ENDE DER WOHNBEIHILFE /MELDUNG VON ÄNDERUNGEN: 
 
Der Anspruch der Wohnbeihilfe endet u.a. bei Überschreitung des zulässigen Höchsteinkommens, 
Tod der Antrag stellenden Person, Beendigung der Miet- bzw. Eigentumsrechte, Untervermietung der 
Wohnung und Bezug von Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresgebührengesetz. Die Wohnbeihilfe 
empfangende Person hat   j e d e   Änderung in den Einkommens- oder Haushaltsverhältnissen so-
wie der Höhe seines Wohnungsaufwandes, die eine Verminderung, Einstellung oder auch eine Erhö-
hung der Wohnbeihilfe zur Folge haben könnte, innerhalb eines Monats nach deren Eintritt der Ma-
gistratsabteilung 50 zu melden. Entsprechende Unterlagen sind beizubringen. Auch die Antragstel-
lung auf Zuerkennung der erhöhten Familienbeihilfe und des Pflegegeldes ist zu melden. 
 
Zu Unrecht empfangene Wohnbeihilfen sind rückzuerstatten, werden jedoch in jedem Fall von 
einer neu gewährten Beihilfe einbehalten. Festgesetzte Rückzahlungsfristen bzw. vereinbarte Raten-
zahlungen sind in diesem Fall gegenstandslos. 
 
AUSZAHLUNG DER WOHNBEIHILFE: 
 
Die Wohnbeihilfe wird in der Regel monatlich im Voraus auf ein Girokonto angewiesen. Zu diesem 
Zweck sollte jede Antrag stellende Person ein Girokonto haben bzw. eröffnen. Eine Bestätigung dar-
über (SD 363/S) ist dem Antrag anzuschließen.  Selbstverständlich ist ein Girokonto nicht zwingend 
notwendig, bedenken Sie aber bitte, dass im Falle einer längeren Abwesenheit (Urlaub, Kranken-
hausaufenthalt, Kur etc.) eine mit der Post  angewiesene Wohnbeihilfe nach zwei Wochen wieder an 
die anweisende Stelle rücküberwiesen wird, sodass Sie auf Grund der deswegen von der MA 50 
durchgeführten Ermittlungen und der damit verbundenen Hemmung der weiteren Anweisung mögli-
cherweise mehrere Monate keine Beihilfe ausbezahlt bekommen! 
 
 
A C H T U N G :   ab 1.4.2011 
 
Ab 1.4.2011 erfolgt die Überweisung der Wohnbeihilfe an alle MieterInnen von Gemeindewohnungen 
aus Kostengründen direkt an die Hausverwaltung Wiener Wohnen. In der Folge erhalten Sie die ver-
ringerte Gesamtmietzinsvorschreibung von Wiener Wohnen zugesandt. 
 
 
Mit den nachfolgenden einfachen Erklärungen soll versucht werden, Ihnen verschiedene Begriffe wie 
HAUSHALTSGRÖSSE, HAUSHALTSEINKOMMEN, WOHNUNGSGRÖSSE sowie 
WOHNUNGSAUFWAND verständlicher zu machen, um Ihnen Zeit raubende Telefonate zu ersparen. 
 
Haben Sie aber bitte auch Verständnis dafür, dass diese Erklärungen nur so abgefasst sein können, 
dass dadurch der überwiegende Teil der Fälle abgedeckt ist. Wenn also gerade Sie für Ihren Fall kei-
ne ausreichende Erklärung finden, rufen Sie bitte für weitere Informationen eine der auf Seite 5 ange-
führten Telefonnummern an. 
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HAUSHALTSGRÖSSE: 
 

WELCHE PERSONEN WERDEN BERÜCKSICHTIGT? 
 

Bei der Berechnung der Wohnbeihilfe werden jene Personen berücksichtigt, die mit Förderungswer-
berInnen im gemeinsamen Haushalt leben. Als Nachweis für den gemeinsamen Haushalt gilt der 
Meldenachweis (Hauptwohnsitz notwendig). 
 
Bei Wohngemeinschaften von Studierenden sind a l l e  gemeldeten Personen bei der Feststellung des 
Mindesteinkommens und der Haushaltsgröße zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob es sich um 
einen Haupt- oder Nebenwohnsitz handelt. 
 
 
HAUSHALTSEINKOMMEN: 
 

Als Haushaltseinkommen gilt das Nettoeinkommen (also abzüglich Sozialversicherungsbeiträge und 
Einkommensteuer) a l l e r im gemeinsamen  Haushalt lebenden Personen. Das monatliche Einkom-
men ist ein Zwölftel des Gesamtjahreseinkommens (inklusive des Weihnachts- und Urlaubsgeldes). 
Wohnbeihilfe werbende Personen,  die ihr Einkommen ausschließlich  mittels Unterstützungserklä-
rung (z.B. der Eltern) nachweisen, haben den Geldfluss der letzten drei Monate nachzuweisen. Der 
Geldeingang ist durch Kontoauszug oder Zahlschein zu bestätigen. Da die Wohnbeihilfenstelle auch 
die Unterhaltsansprüche der Kinder an die Eltern miteinzubeziehen hat, sind bei Bedarf auch Stu-
dienbeihilfenbescheide vorzulegen. (z:B. wenn Eltern ihre Einkommensverhältnisse nicht bekanntge-
ben wollen). 
Das Mindesteinkommen bei Wohngemeinschaften beträgt für eine Person 773,26 Euro, für  
2 Personen 1.159,37 Euro. Es erhöht sich für jede erwachsene Person um 386,11 Euro und für jedes 
Kind um 119,31 Euro. 
 
 
A C H T U N G !  
Bei Haushalten mit vier oder mehreren Erwachsenen übersteigt das erforderliche Mindesteinkommen 
in der Regel die höchstzulässigen Einkommensgrenzen für die Erlangung von Wohnbeihilfe. 
 
 
W I C H T I G !  
Bei aufrechten Ehen, eingetragenen Partnerschaften oder Lebensgemeinschaften sind die Einkünfte 
beider PartnerInnen der Berechnung des Einkommens zu Grunde zu legen. Bei nachweislicher Auf-
gabe der Wohnungsnutzung durch einen der PartnerInnen (zumindest eine notarielle Beglaubigung 
der Ehetrennung ist notwendig) ist dieses Einkommen abzüglich des Richtsatzes für Ausgleichszula-
gen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder vor Gericht vereinbarte Unterhaltsleis-
tungen zum Haushaltseinkommen hinzu zu zählen. 
 
 
ZUM EINKOMMEN ZÄHLEN AUCH: 
 

Erhaltene Alimente, Kinderbetreuungs- oder Karenzgeld, Wochengeld, Arbeitslosengeld, (Son-
der)Notstandshilfe, Beihilfe nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, Krankengeld, Stipendium einer 
inländischen Universität, Lehrlingsentschädigung, Präsenz- und Zivildienstentgelt. 
 
NICHT ZUM EINKOMMEN ZÄHLEN: 
 

Familienbeihilfen (für im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder), außergewöhnliche Belastungen für 
Behinderte gem. §§ 34  und 35 Einkommensteuergesetz 1988, Pflegegelder,  Blindenbeihilfen und 
Behindertenbeihilfen, Zusatzrenten zu Unfallrenten.  
 
Obwohl diese Einkünfte nicht angerechnet werden, sind sie mit den entsprechenden Belegen (gut 
lesbare Kopien werden anerkannt) nachzuweisen, da Kinder und eine nachgewiesene Behinderung 
das der Wohnbeihilfe zu Grunde zu legende Haushaltseinkommen um 20 Prozent vermindern können 
(Näheres siehe Seite 11). 
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Alimente, die auf Grund einer pflegschaftsbehördlichen Genehmigung oder eines Scheidungsurteils 
(gerichtlichen Vergleichs) bezahlt werden müssen (Zahlungsnachweis erforderlich!), werden dem 
Unterhaltsschuldner bei der Berechnung des Einkommens als Belastung anerkannt.  
 
 
Das Einkommen ist wie folgt nachzuweisen: 
 
1) Bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage des Einkommensteuer-

bescheides für das letzte veranlagte Kalenderjahr. Ist kein Steuerbescheid vorhanden, ist eine ei-
desstattliche Erklärung über das tatsächliche Nettoeinkommen abzugeben und der Steuerbescheid 
sofort nach Erhalt nachzureichen. Die Steuererklärung alleine wird nicht anerkannt.  

 
2) Bei Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern, die lohnsteuerpflichtige Einkommen haben, durch 

Vorlage einer Lohnbestätigung der letzten drei Monate. 
 
3) Bei Personen mit anderen Einkünften durch Vorlage von Nachweisen, aus denen Art und Höhe der 

Einkommen ersichtlich sind.  
 
Als Einkommensnachweis zu Punkt 2 gilt nur das amtliche Lohnbestätigungsformular für die letzten 
drei Monate (SD 74). Fallweise können  Gehaltsbestätigungen, die mittels Computer erstellt wurden, 
sowie bei stark unterschiedlichen Monatsbezügen auch Lohnbestätigungen  vom vergangenen Ka-
lenderjahr (Formular L 16 - liegt bei der Arbeitgeberin oder beim Arbeitgeber auf) anerkannt werden. 
 
Personen, die Pension beziehen benötigen nur den letzten gültigen Pensionsbescheid bzw. die zu-
sammen mit der Pensionsüberweisung an die Bank übermittelte Bezugsaufgliederung. 
 
 
W I C H T I G !  
Wenn Sie kein Einkommen nachweisen können, kann leider keine  Wohnbeihilfe gewährt werden !!! 
Sie müssen zumindest ein Einkommen in der Höhe des Richtsatzes für Ausgleichszulagen nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz nachweisen oder zumindest einmal über einen ununterbro-
chenen Zeitraum von 12 Monaten in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung erzielt haben.  
 
 
Richtsätze für Empfängerinnen von Ausgleichszulagen: 
 

Monatliches Nettoeinkommen 
Jahr 1 Erw. 2 Erw. je Kind 
2012 EUR 773,26 EUR 1.159,37 EUR 119,31
2011 EUR 752,94 EUR 1.128,89 EUR 78,91
2010 EUR 744,01 EUR 1.115,01 EUR 77,97
2009 EUR 733,01 EUR 1.099,02 EUR 76,82
2008 EUR 708,90 EUR 1.062,88 EUR 74,30
2007 EUR 690,06 EUR 1.037,13 EUR 72,32
2006 EUR 655,84 EUR 1.003,74 EUR 68,74
2005 EUR 630,17 EUR 969,04 EUR 67,07
2004 EUR 624,78 EUR 955,93 EUR 66,50
2003 EUR 619,40 EUR 929,32 EUR 65,92
2002 EUR 607,26 EUR 866,38 EUR 64,63

 



MA 50 – Info-WBH Seite 9 Magistratsabteilung 50 - Wohnbeihilfe 
Ausgabe April  2012 

WOHNUNGSGRÖSSE: 
 
Die angemessene Nutzfläche beträgt für eine Person 50 m², für zwei Personen 70 m² und erhöht sich 
für jede weitere Person um jeweils 15 m². 
 
W I C H T I G !  
Überschreitet die tatsächlich vorhandene Wohnungsgröße die angemessene Nutzfläche, so wird der 
anrechenbare Wohnungsaufwand der angemessenen Nutzfläche entsprechend gekürzt. 
 
 
WOHNUNGSAUFWAND: 
 
Einleitend darf zu diesem Begriff fest gehalten werden, dass für die Wohnbeihilfebe-rechnung nicht 
der gesamte von Ihnen zu entrichtende Mietzins den Wohnungsaufwand darstellt. So werden für die 
Wohnbeihilfeberechnung nicht als Wohnungsaufwand anerkannt: anteilig auf die Wohnung entfal-
lende Belastungen wie Betriebskosten, Umsatzsteuer, Ausgaben für Strom-, Heizungs- und Telefon-
kosten und Rückzahlungen von Privatkrediten (Ausnahme: Wohnungsverbesserungskredit für Kate-
gorieanhebung) sowie sonstige Kosten der Lebensführung. 
 
 
⇒ ANRECHENBARER WOHNUNGSAUFWAND FÜR MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN 

ERRICHTETE WOHNHAUSANLAGEN: 
 

Bei der Berechnung der Wohnbeihilfe kann nur jener Teil der Wohnungskosten berücksichtigt 
werden, der der Rückzahlung jener Darlehen dient, die für die Errichtung des Hauses aufge-
nommen wurden und anteilig auf Ihre Wohnung entfallen, wobei auf eine allfällige Überschrei-
tung der Wohnungsgröße Bedacht genommen werden muss.  

 
 
A C H T U N G !  
Bei geförderten Mietwohnungen ist dies höchstens der jeweils gültige Betrag der  Kategorie A+20  %  
pro m² Wohnnutzfläche (derzeit EUR 3,90 pro m²), bei Eigentumswohnungen nur 80% dieses Betra-
ges (EUR 3,12 pro m²). Die monatliche Belastung für die Kosten des vom Land Wien gewährten Ei-
genmittelersatzdarlehens werden als anrechenbarer Wohnungsaufwand anerkannt, wenn die oben 
angeführten Beträge nicht bereits mit der monatlichen  
laufenden Belastung ausgeschöpft werden. Begünstigte Personen (Näheres siehe Seite 11) 
in nach WWSG 1989 geförderten Mietwohnungen erhalten einen Zuschlag von EUR 0,70 pro 
m², sodass in diesen Fällen ein maximal anrechenbarer Wohnungsaufwand in Höhe von 
EUR 4,60 pro m² berücksichtigt wird. 
 
Bei nach § 15 WWFSG 1989 geförderten Mietwohnungen gilt als anrechenbarer Wohnungs-
aufwand der vereinbarte Hauptmietzins. 
 
Bei im Rahmen des Wiener Wohnbaufonds, nach dem Wohnhaus-Wiederaufbau-gesetz und nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 geförderten Wohnungen gelten vorgeschriebene Haupt-
mietzinse inklusive Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge bis zum jeweiligen Kategoriemiet-
zins nach MRG als anrechenbarer Wohnungsaufwand. 

 
 
∇ ANRECHENBARER WOHNUNGSAUFWAND BEI MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN 

SANIERTEN WOHNHAUSANLAGEN UND WOHNUNGEN SOWIE FÜR DIE 
ALLGEMEINE WOHNBEIHILFE BEI UNGEFÖRDERTEN WOHNUNGEN: 

 
Als anrechenbarer Wohnungsaufwand gilt der vereinbarte, gesetzlich zulässige (erhöhte) 
(Haupt)Mietzins (einschließlich des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages) gemäß Miet-
rechtsgesetz (MRG) bzw. das gesetzlich zulässige Entgelt gemäß Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz (WGG). 
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Bei Mietwohnungen wird höchstens der Richtwert der Wohnungskategorie A ohne Zuschläge 
gemäß Richtwertgesetz (derzeit EUR 5,16 pro m² Wohnnutzfläche) anerkannt. Bei befriste-
ten Mietverträgen bzw. Wohnungen der Kategorie B werden nur 75% (derzeit EUR 3,87 pro 
m² Wohnnutzfläche), bei Wohnungen der Kategorie C und D nur 50% (derzeit EUR 2,58 
pro m² Wohnnutzfläche) dieses Betrages berücksichtigt. 

 
Von diesem ermittelten Betrag ist der so genannte ZUMUTBARE WOHNUNGSAUFWAND abzuzie-
hen. Das ist jener Betrag, der sich nach einem bestimmten Prozentsatz aus der Haushaltsgröße und 
dem Haushaltseinkommen errechnet und der einer Person (Haushaltsgemeinschaft) zugemutet wird, 
aus Eigenem für den Wohnungsaufwand zu leisten. Wie viel abzuziehen ist, können Sie dem ange-
schlossenen Tabellenteil entnehmen, es ist dies der rechts neben dem Einkommen angeführte Be-
trag. 
 
 
A C H T U N G !  
Bei Wohnbeihilfen im Sanierungsbereich und bei der Allgemeinen Wohnbeihilfe ist mindestens der 
Betrag des jeweiligen Kategorie-C-Mietzinses pro m² Nutzfläche zumutbar (derzeit EUR 1,62 pro m²). 
Ist die Zumutbarkeit nach der Tabelle auf Grund der Einkommensverhältnisse und der Personenan-
zahl jedoch höher, so ist dieser Betrag zumutbar. 
 
 
BEGÜNSTIGTE PERSONEN: 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das der Wohnbeihilfe zu Grunde zu legende Haushaltseinkommen 
um 20 Prozent vermindert wird 
 

a) für Familien (eingetragene Partnerschaften, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten), deren 
sämtliche Mitglieder zum Zeitpunkt des Beginnes des Gewährungszeitraumes der Wohnbeihil-
fe das 40. Lebensjahr noch  nicht vollendet haben, 

 
b) für Haushaltsgemeinschaften mit einem noch nicht schulpflichtigen Kind, 

 
c) für Personen, bei denen ein Familienmitglied eine nachgewiesene Behinderung von mindes-

tens 45 Prozent im Sinne des § 35 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 aufweist, 
 

d) für Haushaltsgemeinschaften mit mindestens 3 Kindern, für die Familienbeihilfe bezogen wird, 
 

e) für Haushaltsgemeinschaften mit einem behinderten Kind im Sinne des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967 oder 

 
f) für allein erziehende Elternteile, die für im gemeinsamen Haushalt  lebende Kinder Anspruch 

auf Leistungen des gesetzlichen Unterhalts haben, die nicht wiederverheiratet sind und auch 
in keiner in wirtschaftlich ähnlich einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft leben. 

 
 
A C H T U N G !  
Das Haushaltseinkommen kann nur einmal um 20 % vermindert werden. 
 
 
W I C H T I G !  
Die Wohnbeihilfe vermindert sich um Zuschüsse, die zur Minderung der Wohnungsauf- wandbelas-
tung gewährt werden. Wenn Sie solche Zuschüsse (z.B. Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresge-
bührengesetz, Mietzinsbeihilfe vom Finanzamt) erhalten, melden Sie dies bitte rechtzeitig, da die zu 
Unrecht empfangene Wohnbeihilfe rückzuerstatten ist ! 
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN ZUR ERLANGUNG EINER WOHNBEIHILFE 
 
1. Wohnbeihilfe für mit öffentlichen Mitteln errichtete Wohnungen: 
  insbesondere § 2 Z 10 bis 15, §§ 20 bis 25, § 26 Abs. 4, § 27 und § 28 Abs. 3 Wiener Wohnbau-

förderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 1989 (WWFSG 1989), LGBl. für Wien Nr. 18/1989 in 
der derzeitigen Fassung. 

 
2. Wohnbeihilfe für mit öffentlichen Mitteln sanierte Wohnhausanlagen und Wohnungen sowie 

allgemeine Wohnbeihilfe: 
 insbesondere §§ 60 bis 61a WWFSG 1989 
 
Weitere Rechtsgrundlagen: 
 
Wohnbeihilfenverordnung, LGBl. für Wien Nr. 32/1989 in der Fassung LGBl. für Wien         Nr. 
20/2000. Auf Grund der Inanspruchnahme der öffentlichen Mittel Wohnbauförderungsgesetze 1954, 
1968, 1984; Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds; Bundes-Sonderwohnbaugesetze 1982 und 1983; 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz; Wiener Wohnbauförderungszuschussfonds; Wiener Wohnbaufonds; 
Wohnhaussanierungsgesetz 1984 
 
 
Zum Abschluss noch einige Hinweise in Ihrem eigenen  Interesse: 
 
Die Bearbeitung und Erledigung von Anträgen auf Wohnbeihilfe kann bis zu 8 Wochen dauern. Ha-
ben Sie daher bitte Geduld, die Nachzahlung einer allfällig gewährten Wohnbeihilfe erfolgt ab Antrag-
stellung. 
 
Reichen Sie nicht erst am letztmöglichen Tag (15. des Monats) ein, Sie ersparen sich selbst dadurch 
möglichen Ärger durch langes Warten. Seien Sie auch bitte nicht ungehalten, wenn von Ihnen mehr 
Unterlagen gefordert werden, als von Ihren Bekannten, Nachbarn etc., aber jeder Antrag ist etwas 
anders gelagert, sodass unter Umständen eben gerade von Ihnen mehr als die in dieser Broschüre 
angeführten Nachweise verlangt werden müssen.  
 
Wenn Sie auf wichtige Punkte in Ihren Belegen hinweisen wollen, verwenden Sie bitte keine Markie-
rungsstifte, da diese beim Verfilmen Ihrer Unterlagen (die MA 50 hat nur mehr eine elektronische 
Ablage, für die die Unterlagen verscannt werden müssen) den angestrichenen Text unleserlich und 
daher den Beleg unbrauchbar machen. Unterstreichen Sie bitte nur die Ihrer Meinung nach wichti-
gen Passagen, auf die Sie uns aufmerksam machen wollen! 
 
Wenn Unterlagen, und da im Besonderen jene für allfällige MitbewohnerInnen, nachgereicht werden 
müssen, führen Sie bitte in jedem Fall Name und Geburtsdatum der Antragstellerin oder des An-
tragstellers oder die Aktenzahl, falls sie Ihnen schon bekannt ist, an. Sie tragen damit wesentlich 
dazu bei, dass es bei der Zuordnung der Unterlagen zu keinen Verwechslungen bei Namensgleich-
heiten kommt. 

Schicken Sie bitte geforderte Unterlagen nur ein Mal, also nicht zusätzlich auch noch per Post, 
wenn Sie ein Fax oder eine E-Mail geschickt haben und umgekehrt. Sie verzögern dadurch nicht nur 
die Erledigung Ihres eigenen Antrages, weil durch Mehrfachsendungen die Durchsicht der täglich 
zuzuordnenden Poststücke (dazu zählen auch alle per Fax oder E-Mail übermittelten Unterlagen) 
wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

 
 


